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Bereichen des Staates und der Volkswirtschaft, des 
Gesundheitswesens und des kulturpolitischen Lebens 
der Deutschen Demokratischen Republik. Die Ausbil
dung an den Fachschulen endet mit der Verleihung 
bestimmter, in den Statuten der Fachschulen fest
zulegender höherer Berufsbezeichnungen, die über der 
des Facharbeiters liegen. Diejenigen Fachschulen, die 
Ingenieure ausbilden, können entsprechend § 3 Abs. 2 
die Bezeichnung „Ingenieurschule“ erhalten.

§ 2
Die Errichtung, Zusammenlegung, Trennung und Auf

lösung von Fachschulen erfolgt durch den Leiter des 
zuständigen zentralen Organs der staatlichen Ver
waltung bzw. des zuständigen Rates des Bezirkes nach 
Zustimmung der Staatlichen Plankommission, des 
Ministers der Finanzen, des Vorsitzenden des Komitees 
für Arbeit und Löhne und des Staatssekretärs für das 
Hoch- und Fachschulwesen..

§ 3
(1) Die Unterstellung der Fachschulen legt der Staats

sekretär für das Hoch- und Fachschulwesen gemeinsam 
mit der Staatlichen Plankommission und den Leitern 
der fachlich zuständigen zentralen Organe der staat
lichen Verwaltung bzw. dem zuständigen Rat des Be
zirkes auf der Grundlage der Verordnung vom 13. Fe
bruar 1953 über die weitere sozialistische Umgestal
tung des Hoch- und Fachschulwesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I S. 175) auf Antrag 
des zuständigen Organs der staatlichen Verwaltung fest.

(2) Der Sitz und die Bezeichnung jeder Fachschule 
werden vom Leiter des Organs der staatlichen Ver
waltung, dem die Fachschule untersteht, im Einver
nehmen mit dem Leiter des fachlich zuständigen zen
tralen Organs der staatlichen Verwaltung und dem 
Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen 
bestimmt.

§ 4
Beim Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschul

wesen wird ein Verzeichnis aller Fachschulen geführt. 
Nur die im Fach sch ul verzeichn is aufgeführten Fach
schulen sind berechtigt, Urkunden über die in den 
Statuten der Fachschulen festgelegten Berufsbezeich
nungen auszustellen. Das Staatssekretariat für das 
Hoch- und Fach sch ul wesen kann andere Einrichtungen 
ermächtigen, solche Urkunden auszugeben. Diese Ein
richtungen sind in einen Anhang zum Fachschulver
zeichnis aufzunehmen.

§ 5

(1) Die Nomenklatur der Fachrichtungen der Fach
schulen wird durch das Staatssekretariat für das Hoch- 
und Fachschulwesen gemeinsam mit der Staatlichen 
Plankommission und den fachlich zuständigen zentralen 
Organen der staatlichen Verwaltung festgelegt.

(2) Die Einrichtung, Veränderung oder Auflösung von 
Fachrichtungen bedarf der Zustimmung der fachlich 
zuständigen WB bzw. des fachlich zuständigen zen
tralen Organs der staatlichen Verwaltung. §

§ 6
Die Fachschulen sind juristische Personen und Haus

haltsorganisationen.

§ 7
(1) Die Struktur der Fachschulen und die Arbeits

organisation an ihnen werden durch Statuten geregelt.

(2) Der Staatssekretär für das Hoch- und Fachschul
wesen erläßt für die ihm unterstehenden Gruppen von 
Fachschulen jeweils ein Statut. Für die Ingenieur
schulen gilt das nachstehende Statut (Anlage).

(3) Die Leiter der zentralen Organe der staatlichen 
Verwaltung erlassen im Einvernehmen mit dem Staats
sekretär für das Hoch- und Fachschulwesen nach An
hören der zuständigen Räte der Bezirke auf der Grund
lage des Inhalts und der Gliederung des nachstehenden 
Statuts der Ingenieurschulen der Deutschen Demokrati
schen Republik für die Fachschulen, die ihnen unter
stellt sind bzw. die von ihnen angeleitet werden, ein 
Statut.

(4) Änderungen der im Abs. 3 genannten Statuten 
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Staats
sekretärs für das Hoch- und Fachschulwesen.

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1960 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die an den Ingenieurschulen 
der Deutschen Demokratischen Republik geltenden 
Statuten außer Kraft.

Berlin, den 2. Dezember 1959

Der Staatssekretär 
für das Hoch- und Fachschulwesen

Dr. G i r n u s

Anlage

zu § 7 Abs. 2 vorstehender Anordnung 

Statut
für die Ingenieurschulen 

der Deutschen Demokratischen Republik
Die Ingenieurschulen der Deutschen Demokratischen 

Republik sind Einrichtungen der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht zur sozialistischen Erziehung und Bildung mitt
lerer technischer Kader, die ihr Studium als „Ingenieur“ 
abschließen. Ferner besteht an den Ingenieurschulen 
die Möglichkeit der Ausbildung von „Technikern“ und 
„Meistern der sozialistischen Industrie“.

Entsprechend den Aufgaben des sozialistischen Auf
baus muß die Ausbildung in enger Verbindung mit der 
sozialistischen Praxis auf der Grundlage der Volks- 
wirischaftspläne erfolgen. Die Ausbildung hat zu 
gewährleisten, daß Fachkräfte mit guten technischen, 
ökonomischen und politischen Kenntnissen erzogen 
werden, die der Arbeiter-und-Bauern-Macht treu 
ergeben sind und ihre Heimat, die Deutsche Demokra
tische Republik, verteidigen, die mit allen Werktätigen 
kameradschaftlich Zusammenarbeiten und fähig sind, 
ihr Wissen unmittelbar in die sozialistische Praxis um
zusetzen und Menschen zu führen.

§ 1 
Aufgaben

Jede Ingenieurschule hat insbesondere folgende Auf
gaben:

1. Die Studierenden sind zu sozialistischen Fach
kräften zu erziehen, die unserem Arbeiter-und-


